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Geschichte der Kindheit Kindesschutzexperte Kay Biesel Suchtprobleme im Heim

Kinderrechte
Kindheit ist nicht Kindheit 6

Die Kindheit ist nicht allein eine Frage des Alters. Was Kindheit ist,
ist in allen Menschheitsepochen unterschiedlich definiert worden.

Die UN-Kinderrechtskonvention und die Schweiz 10
Bei der Anhörung von Kindern gibt es noch eine Menge zu tun, und
zudem braucht es mehr Angebote, um Familien in Krisen zu helfen -
sagt Kindesschutzexperte Kay Biesel.

Gesellschaftliche Teilhabe 15
Kinderrechte sollen Kindern die gesellschaftliche Teilhabe
ermöglichen - auch Kindern mit einer Behinderung.

Neue Autorität und Traumapädagogik 16

Wie bringt man staatliche Verfügungen und Kinderrechte unter
einen Hut? In der Jugendstätte Bellevue in Altstätten SG helfen
die Instrumente der Neuen Autorität und der Traumapädagogik.

Die Initiative Quality4Children 22

Annegret Wigger von der Hochschule St. Gallen hat mitgeholfen,
international gültige Qualitätsstandards zu formulieren. Diese helfen
Institutionen und Pflegefamilien, die Kinderrechte umzusetzen.

Der Kämpfer für die Kinderrechte 25
Patrick Fassbind leitet die Basler Kinder- und
Erwachsenenschutzbehörde Kesb. Die Kinderrechte sind ihm ein
besonderes Anliegen: «Noch längst sind sie nicht selbstverständlich.»

Radio Kinderdorf 29
Das Powerup-Radio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi gibt Kindern
eine Stimme - seit mehr als zwanzig Jahren.

Alter
Wohnen und soziale Umgebung 32

Der neue Age Report zeigt: Vielen alten Menschen ist die soziale
Umgebung wichtiger als der private Wohnkomfort. Altersforscher
François Höpflinger fordert die Gemeinden, Sozialraum zu schaffen.

Suchtprobleme in Altersheimen 35

Alters- und Pflegeheime sind immer wieder mit Suchtproblemen
konfrontiert. Doch oft sind die Pflegenden überfordert.
Suchtberatungsstellen bieten Hilfe an.

Menschen mit Behinderung
Umsetzung der UN-BRK 38

Im Kanton Zug werden derzeit die Grundlagen geschaffen für ein
neues Unterstützungsmodell für Menschen mit einer Behinderung.
Es geht - wie von der Uno gefordert - um mehr Selbstbestimmung.

Management
Wirkungsmessung in sozialen Institutionen 41

Die Stiftung «Zentren Körperbehinderte Aargau» (Zeka) überprüft
mit Klientenbefragungen die Wirksamkeit ihrer Dienstleistungen.

Eine partizipative Forschungsmethode 44
Die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW hat eine neue Methode
der Organisationsentwicklung getestet: das «Photovoicing».
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Buchtipp 47

Carte Blanche/ Kurznachrichten 49
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